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rechtsgültige Bauordnung von Hünenberg (BO 2004)  Entwurf Bauordnung Revision  Erläuterungen/Anpassungen/Hinweise 

     
  Art. 34 Zone für Gewässerraum (Gew)   

  1 Die Zone für Gewässerraum dient der Freihaltung des bundes-
rechtlichen Gewässerraums. Es sind Nutzungen nach Mass-
gabe des Bundesrechts zulässig. 

2 Der Gemeinderat kann gestützt auf Gewässerprojekte unter 
Beachtung des festgelegten Gewässerraumes flächengleiche 
unwesentliche Arrondierungen der Zonen für Gewässerraum 
vornehmen. 

3 Wo der Zonenplan keine Zone für Gewässerraum bezeichnet, 
wird auf die Festlegung eines Gewässerraums verzichtet. 

4 Zonen für Gewässerraum sind einer Grundnutzung überlagert. 
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Neue Bestimmung 
Anpassung aufgrund Vorbehalts aus kant. Vorprüfung 
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